


Bundesprogramm Pro Kindertagespflege 

(KTP) - Rahmenbedingungen

• 48 Standorte werden gefördert vom 
Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend

• Dauer: bis Ende 2021

• Fördersumme insgesamt möglich bis zu 
287.556,00€

• Voraussetzung zur Teilnahme: Schaffung einer 
Koordinierungsstelle (100%)



Bundesprogramm Pro Kindertagespflege –

Voraussetzungen und Ziele

• Interessensbekundung: lokale Gesamtstrategie

• Koordinierungsstelle

– Umsetzung der Ziele

– Teilnahme an überregionalem Expertenpool

• Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege

– Mehr Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen 
(KTPP)

– Bessere Arbeitsbedingungen

– Gute Zusammenarbeit in der Kindertagespflege



Qualifizierung der KTPP

• 300 Unterrichtseinheiten nach dem 
kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB)

• Ziel: Theorie – Praxis – Verzahnung

• KTPP können eigene Kompetenzen erkennen und 
definieren, welche noch angebahnt werden sollen.

• Pädagogisches Handeln soll begründet werden können 
auf der Basis  von Selbstreflexion und Fremdverstehen.

• Kompetenzorientierung - Deutscher 
Qualifikationsrahmen DQR: Anschlussfähigkeit an die 
Ausbildung Sozialassistent*in 



Qualifizierung der KTPP

• Anschlussqualifizierung für bereits tätige KTPP 
der Stadt Burgdorf startet Ende November in 
Burgdorf.

• Im Rahmen des Bundesprogramms sollen alle 
bereits tätigen KTPP 300 Unterrichtseinheiten 
erhalten

• Suche nach einem Kooperationspartner für 
die tätigkeitsvorbereitende 
Grundqualifizierung läuft weiter



7 Themenfelder

• Merkmale der KTP

• Fachkräftegewinnung und –bindung

• Verbesserung der Fachberatung KTP

• Zusammenwirken mit Familien

• Vergütung und laufende Geldleistungen

• Inklusion

• Vertretungsmodell 



Vertretungsmodell

• Gesetzliche Grundlage

• Vertretungsmodell: Stützpunktmodell mit 
Springerkräften

• Erste Überlegungen zur Umsetzung

• Förderfähige Kosten im Rahmen des 
Bundesprogramms



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


